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 Veröffentlicht am 07.02.1990

Norm

EO §36 E

Rechtssatz

Erhebt der Verp1ichtete nach Exekutionsbewilligung eine Klage, mit der er eine Feststellung hinsichtlich der Tragweite

des Titels begehrt, ist dies eine allgemeine Feststellungsklage, für die die allgemeine Zuständigkeitsordnung gegeben

ist.
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